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hen, und zu diesem Zweck nutzbringende Koalitionen mit re-
gionalen und lokalen Institutionen zu bilden;

13. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung auf, mit dem Institut wei-
ter eng zusammenzuarbeiten;

14. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koope-
ration, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche Maß-
nahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden können;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch wei-
terhin konkrete Vorschläge zum Ausbau der Programme und
Tätigkeiten des Instituts, einschließlich der Aufstockung des
Kernbestands an Fachpersonal, vorzulegen und der General-
versammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/232

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/457,
Ziff. 32)594.

65/232. Stärkung des Programms der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege, insbesondere seiner
Kapazität zur technischen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/152 vom 18. De-
zember 1991, 60/1 vom 16. September 2005, 60/177 vom
16. Dezember 2005, 61/252 vom 22. Dezember 2006, 64/178
und 64/179 vom 18. Dezember 2009 und 64/237 vom 24. De-
zember 2009,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der vom Wirt-
schafts- und Sozialrat angenommenen Strategie des Büros der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung für den Zeitraum 2008-2011595, deren Ziel unter anderem
darin besteht, die Wirksamkeit und Flexibilität des Büros bei
der Bereitstellung von technischer Hilfe und politischen
Diensten zu erhöhen,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen betreffend die drin-
gende Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit
und technische Hilfe bei der Förderung und Erleichterung der
Ratifikation und der Durchführung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle596, des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion597 und aller internationalen Übereinkommen und Proto-
kolle gegen den Terrorismus, einschließlich der kürzlich in
Kraft getretenen, zu stärken,

sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Mit-
gliedstaaten in der am 8. September 2006 verabschiedeten
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus598 eingegangen sind, und ihrer nachfol-
genden Überprüfungen vom 4. und 5. September 2008599 so-
wie vom 8. September 2010600,

betonend, dass ihre Resolution 64/137 vom 18. Dezem-
ber 2009 über die Verstärkung der Bemühungen zur Beseiti-
gung aller Formen der Gewalt gegen Frauen erhebliche Aus-
wirkungen auf das Programm der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege und seine Aktivitä-
ten hat,

unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutio-
nen des Wirtschafts- und Sozialrats, insbesondere der Resolu-
tionen 2008/23, 2008/24 und 2008/25 vom 24. Juli 2008 und
aller Resolutionen betreffend die Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit sowie die technische Hilfe und die Beraten-
den Dienste des beim Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung angesiedelten Programms
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-594 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 

595 Resolution 2007/12 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
596 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl.
III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in Resolu-
tion 55/255, Anlage.
597 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
598 Resolution 60/288.
599 Siehe Resolution 62/272; siehe auch Official Records of the General
Assembly, Sixty-second Session, Plenary Meetings
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werden muss, um dieser sich entwickelnden Herausforderung
verstärkt begegnen zu können,

besorgt darüber, dass kriminelle Organisationen und ihre
Erträge in immer stärkerem Maße die Wirtschaft durchdringen,

in der Erkenntnis, dass Maßnahmen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität und den Terroris-
mus eine gemeinsame und geteilte Verantwortung darstellen,
und unter Betonung der Notwendigkeit, gemeinsam auf die
Verhütung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden orga-
nisierten Kriminalität, der Korruption und des Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen hinzuarbeiten,

hervorhebend, dass die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität unter voller Achtung des Grundsatzes der
Souveränität der Staaten und im Einklang mit der Rechts-
staatlichkeit im Rahmen eines umfassenden Vorgehens be-
kämpft werden muss, das die Herbeiführung von Dauerlösun-
gen mittels Förderung der Menschenrechte und ausgewoge-
nerer sozioökonomischer Bedingungen zum Ziel hat,

in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitäten
für technische Zusammenarbeit, über die das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
verfügt, das Gleichgewicht zwischen allen von der General-
versammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat benannten
einschlägigen Prioritäten zu wahren,

sowie in Anerkennung dessen, dass das Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität aufgrund der hohen Zahl seiner Ver-
tragsparteien und seines weiten Geltungsbereichs eine wichti-
ge Grundlage für die internationale Zusammenarbeit bildet,
unter anderem in der Frage der Auslieferung, der Rechtshilfe
und der Einziehung, und in dieser Hinsicht ein nützliches In-
strument darstellt, das weiter genutzt werden soll,

eingedenk der Notwendigkeit, den Beitritt aller Staaten
zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und den dazu-
gehörigen Protokollen und ihre vollständige Durchführung si-
cherzustellen, und den Vertragsstaaten eindringlich nahele-
gend, diese Übereinkünfte voll und wirksam zu nutzen,

unter Begrüßung dessen, dass das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei der
Programmierung einen regionalen Ansatz verfolgt, der auf
ständigen Konsultationen und Partnerschaften auf nationaler
und regionaler Ebene beruht, insbesondere was die Durchfüh-
rung betrifft, und vor allem darauf ausgerichtet ist, eine nach-
haltige und kohärente Reaktion des Büros auf die Prioritäten
der Mitgliedstaaten sicherzustellen,

in Anerkennung der allgemeinen Fortschritte, die das
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung bei der Erbringung von Beratenden Diensten
und Hilfe für die darum ersuchenden Mitgliedstaaten auf dem
Gebiet der Korruption, der organisierten Kriminalität, der
Geldwäsche, des Terrorismus, der Entführung und des Men-
schenhandels, einschließlich der Unterstützung beziehungs-
weise des Schutzes für die Opfer, ihre Familienangehörigen
und die Zeugen, sowie auf dem Gebiet des Drogenhandels

und bei der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im
Hinblick auf Auslieferung und Rechtshilfe, erzielt hat,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die allgemeine
Finanzlage des Büros der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung und in Bekräftigung des an den
Generalsekretär gerichteten Ersuchens, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2012-
2013 Mittelansätze aufzunehmen, die sicherstellen, dass dem
Büro ausreichende Ressourcen zur Wahrnehmung seines
Mandats zur Verfügung stehen,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem gemäß Resolu-
tion 64/179 erstellten Bericht des Generalsekretärs611;

2. begrüßt die am 17. und 21. Juni 2010 in New York
abgehaltene Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebe-
ne über die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
und nimmt Kenntnis von der vom Präsidenten vorgelegten
Zusammenfassung der Tagung612;

3. begrüßt außerdem die Erklärung von Salvador
über umfassende Strategien für globale Herausforderungen:
Systeme für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
und ihre Entwicklung in einer sich verändernden Welt, die auf
dem vom 12. bis 19. April 2010 in Salvador (Brasilien) abge-
haltenen Zwölften Kongress der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege angenommen wur-
de613;

4. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass eine
offene zwischenstaatliche Sachverständigengruppe einberu-
fen wurde, die eine umfassende Untersuchung des Problems
der Computerkriminalität und der von den Mitgliedstaaten,
der internationalen Gemeinschaft und dem Privatsektor ge-
troffenen Gegenmaßnahmen, einschließlich des Austauschs
von Informationen über innerstaatliche Rechtsvorschriften,
bewährte Verfahren, technische Hilfe und internationale Zu-
sammenarbeit, durchführen soll, um Möglichkeiten zur Stär-
kung der bestehenden nationalen und internationalen rechtli-
chen oder anderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Compu-
terkriminalität zu prüfen und neue Gegenmaßnahmen vorzu-
schlagen;

5. begrüßt und anerkennt das Angebot der Regierung
Katars, im Jahr 2015 den Dreizehnten Kongress der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
auszurichten;

6. erklärt erneut, wie wichtig das Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle596 als
die wichtigsten Instrumente der internationalen Gemeinschaft
zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität sind;

611 A/65/116.
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7. nimmt Kenntnis von dem Fortschrittsbericht über
das freiwillige Pilotprogramm zur Überprüfung der Durch-
führung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der
dazugehörigen Protokolle;

8. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem von der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität auf ihrer fünften Tagung gefassten Be-
schluss, eine offene zwischenstaatliche Arbeitsgruppe mit
dem Auftrag einzusetzen, Möglichkeiten im Hinblick auf ei-
nen oder mehrere Mechanismen zur Unterstützung der Kon-
ferenz bei der Überprüfung der Durchführung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle zu erörtern und
zu erkunden und die Schaffung eines oder mehrerer solcher
Mechanismen vorzuschlagen sowie deren Mandat, Leitlinien
für Regierungssachverständige und ein Konzept für die Län-
derüberprüfungsberichte zu erarbeiten und der Konferenz zur
Behandlung und möglichen Annahme auf ihrer sechsten Ta-
gung vorzulegen614;

9. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
bei der Förderung wirksamer Maßnahmen zur Verstärkung
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege ist und wie
wichtig die Tätigkeit des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei der Wahrnehmung
seines Mandats auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege ist, so auch indem es die Mitglied-
staaten auf Antrag und mit hohem Vorrang durch technische
Zusammenarbeit, Beratende Dienste und andere Formen der
Hilfe unterstützt und die Tätigkeit aller einschlägigen und zu-
ständigen Organe und Büros der Vereinten Nationen koordi-
niert und ergänzt;

10. legt allen Staaten nahe, nationale und lokale Ak-
tionspläne für die Verbrechensverhütung zur Verfügung zu
haben, um unter anderem den Faktoren, die für bestimmte Be-
völkerungsgruppen und Orte ein erhöhtes Viktimisierungs-
und/oder Straffälligkeitsrisiko bedingen, auf umfassende, in-
tegrierte und partizipative Weise Rechnung zu tragen, und si-
cherzustellen, dass diese Pläne auf den besten verfügbaren
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solutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2007/12 vom
25. Juli 2007 und 2007/19 vom 26. Juli 2007 über die Strate-
gie des Büros im Zeitraum 2008-2011 zu berücksichtigen;

18. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, im Rahmen seines beste-
henden Mandats die Erhebung, Analyse und Verbreitung ge-
nauer, verlässlicher und vergleichbarer Daten und Informa-
tionen zu verstärken, um das Wissen über Kriminalitätstrends
zu erweitern und die Mitgliedstaaten bei der Formulierung
geeigneter Gegenmaßnahmen auf bestimmten Gebieten der
Kriminalität, insbesondere ihrer grenzüberschreitenden As-
pekte, zu unterstützen, und dabei zu berücksichtigen, dass die
vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt werden müs-
sen;

19. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen in-
ternationalen Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksa-
men Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität, namentlich des Menschenhandels, der Schleu-
sung von Migranten, der unerlaubten Herstellung von Feuer-
waffen und des unerlaubten Handels damit, sowie der Korrup-
tion und des Terrorismus in Zusammenarbeit mit dem Pro-
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30. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung erneut, seine den Mit-
gliedstaaten auf Antrag gewährte technische Hilfe zu verstär-
ken, die internationale Zusammenarbeit bei der Verhütung




